
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
I. ANGEBOT UND ABSCHLUSS
1.	 Unsere Angebote sind zunächst unverbindlich und freibleibend. Ein vom Auftraggeber erteilter Auftrag gilt als zu 
unseren Lieferungs- und Zahlungsbedingungen angenommen, wenn wir nicht innerhalb 4 Wochen widersprechen.
2.	 Ein Ausschluss unserer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen von Seiten des Auftraggebers ist nicht möglich.
3.	 Für den Umfang der Lieferung ist unser Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung maßgeblich. Änderun- 
	 gen bedürfen unserer ausdrücklichen Bestätigung.

II. PREISE
1.	 Sämtliche Preise verstehen sich ab Auslieferungslager, wenn nicht anders angeboten.
2.	 Unsere Preise beruhen auf den gegenwärtigen Kostenbestandteilen für Materialien, Löhne und Gemeinkosten.  
	 Ändern sich diese bis zum Tag der Auslieferung, so sind wir berechtigt, unsere dann gültigen Listenpreise  
	 in Rechnung zu stellen.
3.	 Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis. Verpackung wird nicht zurückgenommen.

III. ZAHLUNG
1.	 Die Zahlungsbedingungen sind der Rechnung zu entnehmen.
2.	 Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung  
	 oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Um- 
	 stände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet  
	 sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderung des Verkäufers durch den Besteller aus dem  
	 jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmen- 
	 vertrag gilt) gefährdet wird.
3.	 Fällige Beiträge sind mit 5 % über den Bundesdiskontsatz zu verzinsen, das gilt auch im Falle des Abnahme- 
	 verzuges.
4.	 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Bestellers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 
Ansprüche ist nur zulässig, soweit Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

IV. LIEFERUNG UND LIEFERZEIT
1.	 Die Lieferzeit wird in der Auftragsbestätigung angegeben, sonst ist unsere übliche Lieferzeit verbindlich.
2.	 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand das Auslieferungslager bis zu ihrem Ablauf ver-
	 lassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
3.	 Die Lieferzeit verlängert sich angemessen beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb  
	 unseres Willens liegen, dies gilt auch, wenn sie bei einem Unterlieferer eintreten.
4.	 Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Verkäufers nicht eingehalten, so ist,  
	 falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter Ausschluss weiterer Ansprüche der Auf- 
	 traggeber nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern.  
	 Die Verzugsentschädigung beträgt für jede vollendete Woche 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 %  
	 desjenigen Teils der Lieferung, der nicht vertragsgemäß erfolgt ist.
5.	 Im Falle des Abnahmeverzuges sind wir neben der Berechnung von Verzugszinsen berechtigt, nach erfolg- 
	 loser Setzung einer angemessenen Frist anderweitig über den Liefergegenstand zu verfügen. Muss der 
	  Auftrag wegen Abnahmeverzuges storniert werden, ist uns der dadurch entstehende Schaden zu ersetzen.  
	 Ein Schadenersatzanspruch in Höhe von 15 % bedarf keines Nachweises.
6.	 Der Auftraggeber kann die Einhaltung der Lieferfrist nur dann verlangen, wenn er selbst seine Vertrags- 
	 verpflichtungen erfüllt.
7.	 Teillieferungen sind zulässig.
8.	 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch  
	 höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z. B.  
	 Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzöge- 
	 rungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierig- 
	 keiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen  
	 oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht  
	 worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung  
	 oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von  
	 vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vor 
	 übergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer-  
	 oder Leistungstermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. So- 
	 weit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten  
	 ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

V. GEFAHRENÜBERGANG UND ENTGEGENNAHME
1.	 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs  
	 maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf  
	 den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere  
	 Leistungen (z. B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe in- 
	 folge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftrag- 
	 geber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat. 
2.	 Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der  
	 Rechte aus Abschnitt IX entgegenzunehmen.
3.	 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lager- 
	 kosten 10 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltend- 
	 machung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

VI. EIGENTUMSVORBEHALT
1.	 Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum. Bei Zahlungsverzug des  
	 Auftraggebers, einschließlich Verzögerungen auf dem Zahlungsweg, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen.

2.	 Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen,  
	 wenn die Ware mit Rechten Dritter belastet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird.
3.	 Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen  
	 Geschäftsverkehr berechtigt. In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiter- 
	 veräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten  
	 Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt der Auftraggeber  
	 auch nach der Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten wir uns,  
	 die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt,  
	 kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung  
	 vorliegt.
4.	 Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigen, sind  
	 wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben.

VII. LIEFERUNG VON ELEKTROTEILEN
Soweit es sich beim Liefergegenstand um Elektroteile handelt, gelten die Vorschriften des Verbandes Deutscher Elek-
trotechniker, soweit die Vorschriften sich auf elektrische Fragen beziehen. Schutzvorrichtungen werden nur aufgrund 
besonderer Vereinbarungen mitgeliefert.

VIII. GEWÄHRLEISTUNG, SACHMÄNGEL
1.	 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang.
2.	 Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm be- 
	 stimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel,  
	 die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt,  
	 wenn dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht.  
	 Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge-  
	 dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte;  
	 war der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt erkennbar,  
	 ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf Verlangen des Verkäufers ist ein  
	 beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet  
	 der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der  
	 Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
3.	 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu  
	 treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehl- 
	 schlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nach- 
	 besserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen  
	 mindern.
4.	 Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in IX bestimmten Vor- 
	 aussetzungen Schadensersatz verlangen.
5.	 Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen  
	 nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller  
	 und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewähr- 
	 leistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen  
	 und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vor-- 
	 stehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund  
	 einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffen den Gewähr- 
	 leistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer gehemmt.
6.	 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand  
	 ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar er- 
	 schwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängel- 
	 beseitigung zu tragen.
7.	 Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss  
	 jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

IX. HAFTUNG
1.	 Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungs- 
	 gehilfen haften wir nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Verkehrs- 
	 pflichten. Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorher- 
	 sehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
2.	 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit sowie die Haftung nach  
	 dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
3.	 Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.

X. RÜCKNAHME
Die Rückgabe von Artikeln ist nach Absprache möglich. Die Rücksendung hat grundsätzlich für uns frachtfrei zu er-
folgen. Versandkosten werden nicht erstattet. Wir erheben eine Wiedereinlagerungsgebühr in Höhe von 10 % des 
aktuellen Listenpreises.

XI. UNGÜLTIGKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN
Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Rechtswirksamkeit 
der übrigen unberührt. Die ungültigen Bestimmungen sind so umzudeuten bzw. den veränderten Verhältnissen 
anzupassen, dass der mit ihnen erstrebte wirtschaftliche Erfolg nach Möglichkeit erreicht wird.

XII ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Soltau. Wir sind jedoch berechtigt, das Gericht am Sitz des Auftraggebers  
anzurufen.
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